
 

 

 

 
Lörrach, im September 2013 

 
 
Mandantenrundschreiben „Heilberufe“ im  III. Quartal 2013 
 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

der Ihnen nun vorliegende Branchenbrief möchte Sie über wesentliche, vollzogene oder 

geplante Änderungen im Steuer- und Wirtschaftsrecht der letzten Monate informieren und Ihnen 

Anlass bieten, auch bestehende Sachverhalte zu überprüfen. 

Bitte lesen Sie im Einzelnen: 

 

Inhalt 

 

1. Neues zur Steuerbefreiung für Altenwohnheime 

2. Ärztliche Schweigepflicht schützt nicht vor Umsatzsteuernachzahlungen 

3. Erfolgreiche Klage wegen überlanger Dauer eines Finanzgerichtsverfahrens 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
WEKO 
 
 
gez.                                            gez. gez. 
Markus Welte Susanne Schneider Matthias Koch 
Steuerberater Steuerberaterin Steuerberater 
Wirtschaftsprüfer 
 

 
 

 

 
 



 

 
 

 

 1. Neues zur Steuerbefreiung für Altenwohnheime 

Kernaussage 

Für das Gesundheitswesen existieren diverse Steuerbefreiungen im 

Umsatzsteuergesetz (UStG). Diese sorgen regelmäßig für Streit mit den 

Finanzbehörden. Diesmal musste der Bundesfinanzhof (BFH) zu Altenwohnheimen 

Stellung beziehen. 

Sachverhalt 

Die Klägerin, eine GmbH, betrieb ein als gemeinnützige Körperschaft anerkanntes 

Altenwohnheim. Die mit den Bewohnern abgeschlossenen Heimverträge beinhalteten 

u. a. die Überlassung einer Wohnung, deren Reinigung, das tägliche Mittagessen 

sowie Pflegeleistungen (max. 14 Tage/Jahr). Streitig war, ob neben den steuerfreien 

Umsätzen aus der Vermietung der Wohnungen auch die Pflegeleistungen samt 

Nebenleistungen befreit waren (§ 4 Nr. 16d UStG). Hierzu hätten die Leistungen zu 

mindestens 40 % im vorangegangenen Kalenderjahr gegenüber Kranken und 

behinderten Menschen erbracht werden müssen. Dies verneinte das Finanzamt, da es 

in die Quote nur Bewohner einbezog, denen eine Pflegestufe zugeordnet war. Der 

Kläger berücksichtigte auch Bewohner ohne Pflegestufe, für die aber ein Arzt die 

Pflegebedürftigkeit bescheinigt hatte. 

Entscheidung 

Nach Ansicht des BFH reicht eine (einfache) Pflegebedürftigkeit, um die 

Steuerbefreiung zu beanspruchen. Diese setzt nicht die Feststellung einer Pflegestufe 

voraus. Die Richter wiesen den Fall an die Vorinstanz zurück, um zu prüfen, ob unter 

den genannten Voraussetzungen die Quote erreicht sei. Ebenso sollte geklärt werden, 

ob die diversen Nebenleistungen tatsächlich eng verbunden mit den Pflegeleistungen 

waren, was Voraussetzung für ihre Befreiung ist. Sollte das Finanzgericht daraufhin zu 

dem Ergebnis kommen, dass Leistungen nicht unter die umsatzsteuerliche 

Befreiungsvorschrift (§ 4 Nr. 16d UStG) fallen, so der BFH, soll das Finanzgericht 

zusätzlich prüfen, ob sich nicht noch eine Befreiung nach dem geltenden EU-Recht 

ergibt. 

Konsequenzen 

Die Feststellung der Pflegestufe ist nicht mehr allein entscheidend für die Ermittlung 

der 40 %-Quote. Welche Nachweise aber zukünftig alternativ anerkannt werden, ist 

dem Urteil nicht zu entnehmen. Hier ist zu hoffen, dass die Finanzverwaltung zu dem 

Urteil Stellung bezieht. Die betroffenen Unternehmen haben ein Interesse daran, 

möglichst wenig Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen, soweit zulässig. Dies gestaltet 

sich aber schwierig, wenn schon fraglich ist, ob die zugrunde liegenden Normen des 

UStG dem EU-Recht entsprechen. Konflikte mit der Finanzverwaltung sind dann 

vorprogrammiert. Angesichts der bestehenden Unsicherheit sollten die Unternehmen 

sich nicht scheuen, kompetenten Rat einzuholen. 

 

2. Ärztliche Schweigepflicht schützt nicht vor Umsatzsteuernachzahlungen 

Kernaussage 

Steuerpflichtige sind gesetzlich verpflichtet, an der Aufklärung steuerlich relevanter 

Sachverhalte mitzuwirken. Wie sieht es aber hiermit aus, wenn der Steuerpflichtige 

sich auf seine strafbewehrte, hier ärztliche, Schweigepflicht beruft? 

 

 



 

 
 

 

Sachverhalt 

Der Kläger erbrachte Leistungen im Bereich der plastischen Chirurgie, die er 

ausschließlich steuerfrei abrechnete. Im Rahmen einer Betriebsprüfung sollte geprüft 

werden, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang der Kläger auch steuerpflichtige 

Leistungen erbrachte, sofern es sich um Schönheitsoperationen handelte, bei denen 

kein therapeutisches Ziel im Vordergrund stand. Der Aufforderung, der Betriebsprüfung 

Rechnungen vorzulegen, kam der Kläger nicht bzw. nur in sehr begrenztem Umfang 

nach und verwies insofern auf seine ärztliche Schweigepflicht. Das Finanzamt setzte 

daraufhin Umsatzsteuer in Höhe von ca. 260.000 EUR fest. Hiergegen legte der Kläger 

Einspruch ein. Er brachte vor, dass er Operationen abgelehnt hätte, wenn diese kein 

therapeutisches Ziel verfolgten. Nachweise diesbezüglich blieb er aber weiterhin 

schuldig, so dass der Einspruch abgelehnt wurde. 

 

Entscheidung 

Mit der Klage des Arztes befasste sich das Finanzgericht Köln. Hinsichtlich der 

Abgrenzung zwischen nicht begünstigten Schönheitsoperationen und begünstigten 

Behandlungen schließt sich das FG der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) 

an. Demnach kommt eine Befreiung nicht in Betracht, wenn der Hauptzweck der 

Behandlung nicht der Gesundheit dient, gleichwohl die Behandlung aber zur 

Gesundheit des Betroffenen beiträgt. Bestehen Zweifel an der medizinischen 

Indikation, trifft den Steuerpflichtigen eine erhöhte Mitwirkungspflicht. Kommt er dieser 

unter Berufung auf die ärztliche Schweigepflicht nicht nach, fehlt es an einem 

Nachweis der Voraussetzungen der Steuerbefreiung. 

Konsequenz 

Unabhängig davon, ob der Kläger seine Mitwirkung unter Berufung auf die ärztliche 

Schweigepflicht zurecht verweigern konnte, führt ein solches Verhalten bei Zweifeln 

über den Inhalt der Behandlung zur Versagung der Steuerbefreiung. Zwecks Nachweis 

der medizinischen Indikation kann daher von Ärzten verlangt werden, dass sie 

entweder das Einverständnis ihrer Patienten zur Offenlegung der Unterlagen einholen 

oder diese in geeigneter Form anonymisiert zur Verfügung stellen. 

 

3. Erfolgreiche Klage wegen überlanger Dauer eines Finanzgerichtsverfahrens 

Kernaussage 

Seit dem Inkrafttreten des Gesetzes über den Rechtsschutz bei überlangen 

Gerichtsverfahren und staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren im Dezember 

2011 haben die Verfahrensbeteiligten die Möglichkeit, die unangemessene Dauer 

eines solchen Verfahrens zu rügen und hierfür Wiedergutmachung, ggf. auch in Form 

einer Geldentschädigung, zu erlangen. Für Entschädigungsklageverfahren aus dem 

Bereich der Finanzgerichtsbarkeit ist in erster und letzter Instanz der Bundesfinanzhof 

(BFH) zuständig. 

Sachverhalt 

Der BFH hat nun eine erste Sachentscheidung auf der Grundlage dieser neuen 

gesetzlichen Regelungen getroffen und im konkreten Fall eine Verfahrensverzögerung 

festgestellt, dem Kläger allerdings nicht die beantragte Geldentschädigung 

zugesprochen. Das – eher einfach gelagerte – Ausgangsverfahren war mehr als 6 

Jahre beim Finanzgericht anhängig. Während eines Zeitraums von fünfeinhalb Jahren 

war das Finanzgericht weitestgehend untätig geblieben. 



 

 
 

 

Entscheidung 

Für die Entscheidung dieses Verfahrens konnte sich der BFH auf die Feststellung 

beschränken, dass die Verfahrensverzögerung durch das Finanzgericht sich "in der 

Nähe" des vom Kläger genannten Zeitraums von 4 Jahren bewegt hat. Nähere 

Festlegungen zu der im Regelfall noch als angemessen anzusehenden Dauer 

finanzgerichtlicher Verfahren brauchte der BFH noch nicht zu treffen, da er von der 

Festsetzung einer Geldentschädigung abgesehen und die Entschädigungsklage 

insoweit abgewiesen hat. Dies beruhte darauf, dass der Kläger vor dem Finanzgericht 

in seiner eigenen, zu Beginn des dortigen Verfahrens eingereichten Klagebegründung 

Tatsachen vorgetragen hatte, aus denen sich zweifelsfrei ergab, dass seine Klage 

unbegründet war. 

Konsequenz 

Steht die Erfolglosigkeit eines Verfahrens für jeden Rechtskundigen von vornherein 

fest, ist dessen Verzögerung für den Beteiligten objektiv nicht von besonderer 

Bedeutung. Dies rechtfertigt es, statt der begehrten Geldentschädigung 

Wiedergutmachung im Wege einer entsprechenden feststellenden Entscheidung zu 

leisten. 

 

 

Weiterführende Hinweise:  

 

1. Neues zur Steuerbefreiung für Altenwohnheime 

BFH, Urteil v. 19.3.2013, XI R 45/10. Vorinstanz: FG München, Urteil v. 22.4.2010, 14 K 

63/07, EFG 2011 S. 1025. EuGH, Urteil v. 15.11.2012, C-174/11, UR 2013 S. 35. Der 

Fall betrifft noch Jahre, in denen das BSHG gültig war, das mittlerweile durch das SGB 

XII abgelöst wurde. Die im Hinblick auf die Pflegebedürftigkeit vom BFH zitierte 

Vorschrift (§ 68 Abs. 1 BSHG) wurde durch § 61 SGB XII abgelöst, ohne dass sich 

hierdurch inhaltliche Änderungen ergeben haben. 

2. Ärztliche Schweigepflicht schützt nicht vor Umsatzsteuernachzahlungen 

FG Köln, Urteil v. 28.2.2013, 15 K 4521/07. Anzumerken ist, dass das Urteil sicherlich 

auch dadurch geprägt wurde, dass der Kläger recht abenteuerliche bzw. unglaubwürdige 

Argumente vorbrachte, so dass das FG den Verweis auf das ärztliche Schweigerecht als 

Schutzbehauptung qualifizierte. 

3. Erfolgreiche Klage wegen überlanger Dauer eines Finanzgerichtsverfahrens 

BFH, Urteil v. 17.4.2013, X K 3/12. Bezug: § 198 Gerichtsverfassungsgesetz. 
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